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Vorwort

Entworfen wird eine allgemeine Rechtslehre. Es geht also um die Beobachtung 
dessen, was aktuell als Recht gilt, aber das reicht nicht aus. Wenn eine Rechtslehre 
die Frage „Was ist Recht?“ behandelt (und das dürfte zu den notwendigen Inhalten 
gehören), dann geht es auch immer darum, was Recht sein sollte. Die Frage nach 
dem, was Recht ist, kann sinnvollerweise nicht davon getrennt werden, was Recht 
richtigerweise wäre. In der Tradition der Rechtslehre hat man gemeint, Grund­
begriffe wie Vertrag, Eigentum, Staat und Strafe gewährten eine hinreichende Ga­
rantie dafür, dass beides miteinander verbunden sei und das richtige Recht dem 
gelehrten im Wesentlichen entspreche. Dieses Grundvertrauen besteht nicht mehr. 
Vielleicht war es immer eine Illusion. Heute hat eine Rechtslehre jedenfalls ne­
ben und nach der Frage, was Recht denn sei und was es sein solle, auch eine sym­
bolische Orientierung darüber zu vermitteln, wie man Inhalte erzeugt, die vor­
weg nicht bestimmt werden können. Orientierung über das, was ist und sein sollte, 
kann man – wenn einzelne Zeichen nicht feststehen – nur über das Zeichenkonzept 
selbst erlangen. „The Concept of Law“ – um hier den Titel von H. L. A. Harts all­
gemeiner Rechtslehre aus dem Jahre 1961 einzuführen – enthält dann immer auch 
ein Zeichenkonzept. Seit Hart, der selbst sprachanalytisch arbeitete, ist die semio­
tische Perspektive im Recht präsent.

Entstanden ist dieser Entwurf der allgemeinen Rechtslehre in etwa dreißig Jah­
ren in Dezernaten der Justiz und fast vierzig Jahren in Lehrveranstaltungen als 
Assistent und später Hochschullehrer in akademischen Lehrveranstaltungen, auf 
Tagungen und in Beiträgen zur Rechtstheorie, zum Strafrecht und zur allgemeinen 
Semiotik. Trotzdem ist der Autor, der auch eine eigene Ausbildung hatte, nicht 
hundert Jahre alt. Theorie und Praxis gingen nebeneinander her – so wird man es 
wohl sagen müssen. Was über das Recht gedacht wird und was im Recht wirklich 
getan wird, geht ziemlich unverbunden nebeneinander her, und manchen Prakti­
kern fällt so wenig auf, was sie tatsächlich tun, wie nicht wenige Rechtsforscher 
es zu aufwändig finden, sich in Gerichtssälen oder Amtszimmern der Verwaltung 
aufzuhalten. Diese Rechtslehre (als eine solche vom Zeichen) soll eine Bezeich­
nung der Theorie-Praxis-Verbindungen, -Verschleifungen und -Verzweigungen 
wagen. Es besteht die Hoffnung, dass Einzelheiten im Lichte der Zeichenabstrak­
tion an Exemplarität gewinnen und die Abstraktion aus Einzelheiten Anschau­
lichkeit zieht. 

Vorworte sind der Ort, denen zu danken, die eine Schrift beraten und diskutiert 
haben und sie als Erste lesen werden – wie man hofft. Zu danken ist Julia Gilcher, 
die für die Zeichenpraxis dieser Schrift den wesentlichen Beitrag geleistet hat. An­
deren kann ich weder danken, noch sie als Leser gewinnen, nur noch an sie erinnern.  



6 Vorwort 

Das sind Roberta Kevelson (1931–1998), Klaus Lüderssen (1932–2016), Cornelia  
Vismann (1961–2010), Gerhard Struck (1944–2015) und Frank Rotter (1939–2015).  
Ohne Klaus Lüderssen hätte es mein persönliches Theorie-Praxis-Projekt nicht 
gegeben, „Bobby“ Kevelson war mit ihrer ikonischen Tagungspraxis über Law 
and Semiotics in den Neunzigerjahren diejenige, die mir Peirce so lebhaft nahe­
gebracht hat, dass ich viele Jahre später darauf zurückkommen konnte. Cornelia 
Vismann ist diejenige gewesen, von der ich das agonale und theatrale Dispositiv 
der Justiz zum ersten Mal in einer Weise demonstriert sah, die ich hier in den Kapi­
teln VI. und VIII. darstelle. Die widerständige Zweitheit des Rechts habe ich über 
Jahrzehnte hinweg mit Gerhard Struck an vielen einzelnen Fällen diskutiert, und 
mit Frank Rotter habe ich bis in seine letzten Lebenstage die internen Gesichts­
punkte von Kapitel III. in ihrer analytischen Verknüpfung ausgetauscht. Für sie 
alle möchte diese Schrift auch ein Zeichen sein.

Frankfurt a. M., im Juni 2016 � Thomas-Michael Seibert
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Einleitung

Der Dokumentarschriftsteller Friedrich Christian Delius hat mit Interviews, 
Ortskenntnis und Aktenstücken einen Roman über ein Rechtszeichen verfasst. 
Das hätte – paradoxerweise – der mögliche Mord an Hans-Joachim Rehse sein sol­
len, einem Beisitzer an Freislers Volksgerichtshof, verantwortlich für 231 Todes­
urteile und dennoch freigesprochen von der Anklage wegen Rechtsbeugung. Der 
Roman beginnt mit einem semiotischen Imperativ: „Einer wird ein Zeichen setzen 
und diesen Mörder umbringen, und das wirst du sein.“1

Ein Zeichen zu setzen ist zur Floskel verkommen. Man muss die Formel trotz­
dem in Kauf nehmen. Sie ist der Anfang für die Lehre vom Rechtszeichen, denn 
sie enthält den Impuls, ohne den gar kein Zeichenprozess in Gang kommt. Die 
Lehre vom Rechtszeichen betrifft alle, die mit dem Recht zu tun haben, es stu­
dieren, damit arbeiten oder sich darüber ärgern. Sie befasst sich auch, aber nicht 
nur mit geltendem Recht, wenn Recht das ist, was nach reiner Rechtslehre hinge­
nommen wird, weil es beschlossen worden ist. Der Impuls für Rechtszeichen um­
fasst viel mehr als Gesetzeskenntnis, so dass diese Rechtslehre sich auch nicht in 
einer Lehre für Juristen erschöpfen kann. Rechtszeichen bezeichnen Handlun­
gen unter der Fragestellung, ob diese Handlungen mit dem eigenen Rechtsgefühl 
(noch) verträglich seien. Manchmal werden Handlungen erst sehr spät verstan­
den. Im Fall Rehse hat das 27 Jahre gedauert, nachdem Rehse erst verurteilt, die­
ses Urteil dann aufgehoben und er im zweiten Rechtsgang freigesprochen worden 
ist. Bis zum Jahre 1995 hat es gedauert, ehe der BGH unter Bezug auf den Fall 
Rehse feststellt:2 

„Die vom Volksgerichtshof gefällten Todesurteile sind ungesühnt geblieben, keiner der am 
Volksgerichtshof tätigen Berufsrichter und Staatsanwälte wurde wegen Rechtsbeugung 
verurteilt; ebensowenig Richter der Sondergerichte und der Kriegsgerichte. Einen we­
sentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte nicht zuletzt die Rechtsprechung des BGH  
(vgl. BGHSt 10, 294 = NJW 1957, 1158; BGH, NJW 1968, 1339 (1340); vgl. dazu LG Ber­
lin, DRiZ 1967, 390 (393, r. Sp.)). Diese Rechtsprechung ist auf erhebliche Kritik gestoßen, 
die der Senat als berechtigt erachtet. Insgesamt neigt der Senat zu dem Befund, daß das 
Scheitern der Verfolgung von NS-Richtern vornehmlich durch eine zu weitgehende Ein­
schränkung bei der Auslegung der subjektiven Voraussetzungen des Rechtsbeugungstat­
bestandes bedingt war …“ 

Es hätte also ein anderer als der BGH das Zeichen setzen müssen. Diesen Akt holt 
Delius nach. Er setzt das Rechtszeichen. Das sind für den Philosophen Handlungs­

	 1	Friedrich Christian Delius, Mein Jahr als Mörder. Roman, Reinbek 2006, 9. 
	 2	BGHSt 41, 317; siehe: http://seibert.biz/hrrstrafrecht.
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beziehungen, die Affekte wegen der Beanspruchung von Rechten hervorrufen3 Mit 
Delius’ fiktiv autobiographischem Roman kann man besser als in der abstrakten 
Philosophie verstehen, was das heißt. Ein Rechtszeichen kann etwas Unerhörtes, 
Unrechtmäßiges erlauben, nämlich Selbstjustiz. Das ist so unerhört, dass Delius 
den zitierten Satz gleich so kommentiert: „Nein, ich hatte nichts getrunken, stand 
nicht unter Drogen, war nicht aus dem Bett einer Freundin getaumelt. Völlig nüch­
tern war ich, nur etwas müde, als der Satz mich traf: Einer wird ein Zeichen set­
zen und diesen Mörder umbringen, und das wirst du sein.“4 Übrigens wird der Satz 
nicht exekutiert. Der Autor kann sich auf das wahre Geschehene zurückziehen und 
es zum Inhalt des Romans machen. Der im Dezember 1968 freigesprochene Rehse 
wird kurz darauf Herzpatient und stirbt im September 1969 an Herzversagen – bevor 
der BGH über den Freispruch entscheiden kann. Das Rechtszeichen kann spontan 
als Erstheit gesetzt werden, es wird schon durch seine Setzung zum Objekt vieler 
Handlungen und hat in den Vorstellungen derjenigen, die es interpretieren, seine 
Wirkungskraft. Es muss nicht vollstreckt werden. Das ist in kürzestmöglicher Form 
die Lehre vom Rechtszeichen.

In längerer Form wird in den ersten beiden Kapiteln (I. und II.) das Rechtszeichen  
vorgestellt und damit jene Zeichenformation, in der jeder Einzelne sein norma­
tives Erleben ordnet. Das ist der semiotische Allgemeinanspruch, und insofern 
muss semiotische Begrifflichkeit diese Darstellung verlängern. Von ihr aus führt 
ein Weg zu internen Gesichtspunkten der Normbildung und Akzeptanz wie zu 
„schöner“ Literatur über Recht und zur medialen Erscheinungsweise rechtlicher 
Zeichenprozesse (Kap. III.–V.). Ein anderer Weg führt zum Justizdispositiv als je­
ner institutionell-gegenständlichen und zugleich von Begehren gesättigten staat­
lichen Formation, die Recht klein arbeitet und in der verhandelt und entschieden 
wird (Kap. VI.–VIII.). Am Ende stehen Grundbegriffe der klassischen Methoden­
lehre: Norm und Fall ebenso wie Methode und Verfassung (Kap. IX.–XII.). Aus 
ihnen ersieht man, dass Rechtszeichen nicht immer auch gerechte Zeichen sind.

	 3	Josef Simon, Philosophie des Zeichens, Berlin 1989. 293.
	 4	Delius (Fn. Einl. 1), 9. 



I. Das Eins-Zwei-Drei des Rechts

Recht ist der Form nach immer Zeichen, es steht für als notwendig und gerecht 
empfundene Deutungen eines Falls, und dafür steht es, auch wenn das Dafür­
stehende falsch sein sollte oder vielleicht gar nicht gleichzeitig notwendig und 
gerecht sein kann. Rechtszeichen sind nicht immer wahr, sie werden prozessual 
gesetzt, stehen für notwendiges, als gut empfundenes Handeln und werden ver­
teidigt, auch und gerade wenn sie übergangen und beiseitegeschoben werden. 
Das heißt aber noch nicht, dass sich im Rechtszeichen das gerechte Recht wirk­
lich zeigte. Das ist nur – insofern aber notwendig – Anspruch derjenigen, die sol­
che Zeichen setzen. Der Anspruch geht häufig genug ins Leere oder in die falsche 
Richtung; dennoch geht es ohne diese Zeichen nicht (1.). Im Folgenden ergibt sich 
daraus die analytische Richtung. Sie geht aus von den Konzepten und Begriffen 
der Semantik und Pragmatik (2.), die in dreifacher Weise differenziert werden. 
Ich zitiere dabei Erstheit, Zweitheit und Drittheit im Sinne von Charles S. Peirce 
und konkretisiere sie an Grundbegriffen des Rechts wie Gefühl (3.), Tatsache (4.) 
und dem (nur in der Form von Metaphern wahrnehmbaren) Dritten (5.). Rechts­
kraft und Gerechtigkeit sind dann die Begriffe, die am Anfang wie am Ende das 
Feld des Rechts abstecken, denn Recht soll das sein, was gerecht ist (6.). Dieser 
Anspruch ist – auch wenn er nicht durchgesetzt wird – doch so wirklich, dass ihn 
keine andere Wirklichkeit verdrängen kann. Er macht die Kraft des Rechts aus, 
eine Kraft, die nicht ohne Weiteres mit der „Rechtskraft“ einer Justizentscheidung 
identifiziert werden kann. 

1. Recht, Zeichen und Zeichentheorie

Alles Recht ist Zeichen, und wer sich ausdrückt, sich mit anderen verständigt 
und handelt, vermittelt Vorstellungen und Gedanken mit Recht und über Recht. Es 
geht gar nicht anders. Für sich genommen, sind Zeichen allgegenwärtig. Fraglich 
ist, ob man sie bemerken will oder sich bei „Dingen“, „(Tat-)Sachen“ und „Mei­
nungen“ besser aufgehoben fühlt, auch wenn Dinge zeichenhaft wahrgenommen, 
Sachen bereits konstituierte Zeichen und Meinungen komplexe Rechtszeichen 
sind. Dem Zeichenbegriff sind das erste und zweite Kapitel gewidmet. Wenn man 
in diesem Zusammenhang verstehen will, was dieser Begriff soll und wofür er gut 
sein könnte, dann kann man die rechtsphilosophische Grundfrage stellen und zu­
rückfragen, was denn „Recht“ seinem Inhalt nach sei oder auch gleich: was „ge­
recht“ sei. Hier steht die These am Anfang, dass es eine Verhaltensweise (behavior 
of sign) im Menschsein ist, die Menschen veranlasst, Unrecht anzuklagen, ihr 
Recht einzufordern oder Befehlen nicht zu gehorchen. Recht erkennt man an den 




